
Stimmt es, dass die FIFA in einem Streit 

mit Ferrero um WM-Marken unterlegen 

ist?

Dr. Ziegler: Dies ist richtig. Der BGH hat 

mit Urteil vom 12.11.2009 entschieden, 

dass der FIFA gegen die Ferrero Deutsch-

land GmbH weder aus kennzeichenrecht-

lichen noch aus wettbewerbsrechtlichen 

Gesichtspunkten ein Anspruch auf Lö-

schung von Marken zusteht, die in Bezug 

zu den Fußball-Weltmeisterschaften 

2006 in Deutschland und 2010 in Süd-

afrika stehen (u. a. „WM 2010“ und ver-

schiedene Wort-/Bildmarken „2010“). 

Zwar sei die wirtschaftliche Verwertung 

der von der FIFA organisierten Sportver-

anstaltungen grundsätzlich geschützt, 

dies führe jedoch nicht dazu, dass ihr 

jegliche wirtschaftliche Nutzung der Fuß-

ballweltmeisterschaft vorbehalten sei.

Was ist Hintergrund der Entscheidung? 

Dr. Ziegler: Die FIFA, Inhaberin zahlrei-

cher Marken, die sich auf die Fußball-

weltmeisterschaften in Deutschland 

2006 und in Südafrika 2010 beziehen  

(z. B. „GERMANY 2006“ und „SOUTH 

AFRICA 2010“), hatte die Ferrero 

Deutschland GmbH auf Löschung ver-

schiedener Marken mit Bezug auf die 

Fußballweltmeisterschaft in Anspruch 

genommen. Wie Sie sicherlich wissen, 

gibt Ferrero während der Fußballwelt-

meisterschaften Sammelbilder mit den 

jeweils an den Fußballspielen teilneh-

menden Nationalspielern heraus, die sie 

ihren Produkten Duplo® und Hanuta® 

beilegt. Die FIFA war der Auffassung, 

dass kein Sponsor dazu bereit sei, hohe 

Lizenzzahlungen an die FIFA zu entrich-

ten, wenn andere Unternehmen verwech-

selbar ähnliche Zeichen benutzen könn-

ten, ohne entsprechende Lizenzzahlun-

gen zu leisten. Daher sollte die Ferrero 

Deutschland GmbH diejenigen Marken 

löschen, die Bezüge zu den Fußballwelt-

meisterschaften aufwiesen.

Bedeutet die BGH-Entscheidung vom 

12.11.2009 somit, dass jeder sämtliche 

Zeichen in Bezug auf die Fußballwelt-

meisterschaft frei verwenden kann?

Dr. Ziegler: Auf keinen Fall! Dritte, wie 

z. B. die FIFA und die Ferrero Deutsch-

land GmbH, sind jedenfalls derzeit In-

haber von Marken, die weder identisch 

noch ähnlich benutzt werden dürfen. 

Außerdem können an Bezeichnungen 

Titelschutzrechte bestehen. Auch darf 

der Verkehr durch die Verwendung ei-

ner Bezeichnung nicht zu der unzutref-

fenden Annahme veranlasst werden, 

dass der Werbende z. B. offizieller 

Sponsor der FIFA ist, da dies wettbe-

werbswidrig wäre.

Sie sagten gerade, Dritte seien „derzeit 

Inhaber von Marken“. Warum „derzeit“?

Dr. Ziegler: Weil es für einige Marken der 

FIFA noch anhängige Verfahren gibt. 

Noch nicht endgültig entschieden wurde 

z. B. zu folgenden europäischen Gemein-

schaftsmarken der FIFA, die ja auch in 

Deutschland Schutz genießen: „WM 

2006“, „World Cup 2006“, „World Cup 

2006 Germany“, „Germany 2006“ und 

„World Cup Germany“. Die Ferrero oHG 

mbH hatte die Löschung dieser Marken 

beim Harmonisierungsamt beantragt. 

Die erste Beschwerdekammer des Har-

monisierungsamtes hat die Marken je-

weils für nichtig erklärt. Die Entscheidun-

gen sind jedoch nicht bestandskräftig. 

Die FIFA hat gegen sämtliche Entschei-

dungen Klage beim Gericht erster Instanz 

der Europäischen Gemeinschaften ein-

gereicht. Eine endgültige Klärung gibt es 

bislang lediglich in Bezug auf die deut-

schen Marken „FUSSBALL WM 2006“ 

und „WM 2006“. Hier hat der BGH vor ca. 

vier Jahren entschieden, dass die Be-

zeichnung „FUSSBALL WM 2006“ eine 

sprachübliche Bezeichnung sei, die lö-

schungsreif ist. Nach Auffassung des 

BGH kann dagegen bei der Marke „WM 

2006“ nicht von einem eindeutig be-

schreibenden Bezug der Bezeichnung 
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Zur kommenden Fußballweltmeisterschaft stellt sich erneut die Frage, welche Bezeich-
nungen und Bildzeichen, die Bezug auf die Fußballweltmeisterschaft nehmen, erlaubt 
sind und bei welchen zu befürchten ist, dass deren Verwendung abgemahnt wird. Frau 
Dr. Ziegler von der Kanzlei KLEINER Rechtsanwälte aus Stuttgart erläutert die jüngsten 
Entwicklungen der Rechtsprechung und gibt Tipps, wie man kostspielige Markenrechts-
verletzungen vermeiden kann.
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„Ich rate jedoch dringend davon 
ab, Bezeichnungen und Bildzei-
chen zu verwenden, an denen 
Dritte Markenrechte haben.“
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ausgegangen werden. Für Waren und 

Dienstleistungen mit einem Bezug zur 

Fußballweltmeisterschaft wurde die Mar-

ke zwar auch für löschungsreif erklärt, je-

doch nicht für Waren und Dienstleistun-

gen ohne Bezug zur Fußballweltmeister-

schaft.

Im Zuge von sportlichen Großveranstal-

tungen ist immer wieder die Rede von 

„Ambush Marketing“. Was bedeutet 

dies?

Dr. Ziegler: Unter Ambush Marketing ver-

steht man Marketingaktivitäten, die da-

rauf abzielen, die mediale Aufmerksam-

keit einer Großveranstaltung auszunut-

zen, ohne selbst Sponsor oder Lizenz-

nehmer des Großereignisses zu sein. „To 

ambush“ kommt aus dem Englischen 

und bedeutet „jemandem auflauern“. 

Ist Ambush Marketing in Deutschland 

verboten?

Dr. Ziegler: Hier ist zwischen direktem 

und indirektem Ambush Marketing zu 

unterscheiden. Bei direktem Ambush 

Marketing werden fremde Marken, Mas-

kottchen etc. benutzt, ohne selbst Li-

zenznehmer zu sein. Hierbei handelt es 

sich um eine unzulässige Markennut-

zung. Indirektes Ambush Marketing hin-

gegen nutzt den so genannten erlaubten 

„Graubereich“. Hier wird z. B. das Groß-

ereignis für eine eigene Werbekampagne 

verwendet, ohne Rechte Dritter zu verlet-

zen (wie z. B. fußballspielende Überra-

schungseierfiguren). 

Es scheint also, dass es eine Gratwande-

rung ist, ob man sich auf erlaubtem oder 

verbotenem Terrain bewegt. Was können 

Sie empfehlen?

Dr. Ziegler: Unbedenklich sind grund-

sätzlich beschreibende Angaben, wie z. 

B. „Nur während der Fußballweltmeister-

schaft 2010: 10% auf alle Flachbild-Fern-

seher“. Auch kreative Assoziationen und 

Anspielungen, wie z. B. Brötchen in Form 

eines Fußballes, sind grundsätzlich er-

laubt. Es darf jedoch z. B. nicht der unzu-

treffende Eindruck erweckt werden, man 

sei offizieller Sponsor, da dies eine irre-

führende Werbung wäre. Ich rate jedoch 

dringend davon ab, Bezeichnungen und 

Bildzeichen zu verwenden, an denen 

Dritte Markenrechte haben. Die FIFA ist z. 

B. auch Markeninhaberin an der Abbil-

dung des WM-Pokals – deshalb darf z. B. 

der WM-Pokal nicht als Bezugnahme ver-

wendet werden. In jedem Fall empfehle 

ich, vor einer entsprechenden Werbe-

kampagne anwaltlichen Rat einzuholen, 

damit geprüft wird, dass weder Marken- 

noch Urheberrechte Dritter verletzt wer-

den und die Werbung auch nicht wettbe-

werbswidrig ist.

Wer wird 2010 Fußballweltmeister,  

geben Sie uns Ihren persönlichen Tipp?

Dr. Ziegler: Da schließe ich mich ganz dem 

WM-Song der Sportfreunde Stiller an.
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„Es darf jedoch nicht der unzutref-
fende Eindruck erweckt werden, 
man sei offizieller Sponsor, da dies 
eine irreführende Werbung wäre.“
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